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1 Definitionen

1.1 "Besteller" ist Linde AG Geschäftsbereich Linde
Engineering,

Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6 - 14,
82049 Höllriegelskreuth bei München.

1.2 "Endkunde" ist der Auftraggeber des Bestellers
für die Anlage, für die der Bestellgegenstand
bestimmt ist.

1.3 "Bestellung" sind die vertraglichen Vereinba-
rungen zwischen Besteller und Auftragnehmer
über den Bestellgegenstand.

1.4 "Bestellgegenstand" sind die Lieferungen und
Leistungen, die vom Auftragnehmer aufgrund
der Bestellung zu erbringen sind.

1.5 "Anlage" ist die vom Besteller an den Endkunden
zu liefernde Gesamtanlage, für die die zu erbrin-
genden Lieferungen und Leistungen bestimmt
sind.

1.6 "Baustelle" ist der Ort, an dem die Anlage oder
Teile davon errichtet werden.

1.7 "Baustellenleitung des Bestellers" sind die vom
Besteller mit seiner Vertretung auf der Baustelle
beauftragten Personen.

1.8 "Auftragnehmer" ist der Vertragspartner des Be-
stellers für die Bestellung.

1.9 "Baustellenleiter des Auftragnehmers" ist der
vom Auftragnehmer benannte Vertreter auf der
Baustelle. Dieser ist als solcher berechtigt,
rechtsverbindliche Erklärungen für den Auftrag-
nehmer abzugeben und entgegenzunehmen.

1.10 "Baustellenleitung des Auftragnehmers" ist die
vom Auftragnehmer für die Durchführung der Ar-
beiten auf der Baustelle eingesetzte Führungs-
mannschaft (einschließlich des Baustellenlei-
ters).

1.11 "Aufmaß" ist das Ausmessen der fertigen Bau-
teile als Grundlage für die Abrechnung der ein-
zelnen Gewerke.

1.12 "Aufmaßblatt" ist das Dokument, in dem die Er-
gebnisse des Ausmessens gemäß Ziff. 1.10
festgehalten werden.

2 Angebot

2.1 Durch die Abgabe des Angebotes bestätigt der
Auftragnehmer, mit der Art und Lage, den Boden-
verhältnissen auf und den Transportmöglichkei-
ten zur Baustelle sowie den Unterkunftsmöglich-
keiten in der Umgebung der Baustelle vertraut zu
sein und die Ausschreibung, insbesondere die
Leistungsbeschreibung, Sicherheitsbedingun-
gen und die Verrechnungsbasis, zu kennen, ver-
standen zu haben und zu akzeptieren. Nachträg-
liche Einwendungen wird er nicht erheben.

2.2 Gesuche für die Bildung von Arbeitsgemein-
schaften sind dem Besteller schriftlich zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

3 Inhalt der Bestellung

3.1 Entgegenstehende oder von diesen Einkaufsbe-
dingungen abweichende Bedingungen des Auf-
tragnehmers gelten nur, soweit sie der Besteller
schriftlich anerkennt.

3.2 Bestellungen und sonstige Erklärungen sind nur
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verbindlich, wenn sie der Besteller schriftlich er-
teilt oder bestätigt.

3.3 Alle Bedingungen, Spezifikationen, Normen und
sonstigen Anlagen, die der Bestellung beigefügt
oder darin aufgeführt sind, sind Inhalt der Be-
stellung. Es gelten in folgender Rangfolge:
- das Bestellschreiben
- diese Einkaufsbedingungen
- die technischen Spezifikationen und Stan-

dards des Bestellers

4 Ausführung des Bestellgegenstandes, Unter-
aufträge

4.1 Der Bestellgegenstand ist so vollständig auszu-
führen, daß er - zusammen mit den vereinbarten
Liefer- und Leistungsausschlüssen - voll funkti-
onsfähig und betriebssicher für die nach dem
Vertrag vorausgesetzte Verwendung ist. Es gel-
ten nur solche Lieferungen und Leistungen als
vom Bestellgegenstand ausgeschlossen, die in
der Bestellung ausdrücklich als solche genannt
sind.

4.2 Der Auftragnehmer schuldet eine den Anforde-
rungen eines international anerkannten Quali-
tätsmanagements (ISO 9000 ff oder gleichwertig)
entsprechende, termingerechte Ausführung.

4.3 Der Auftragnehmer hat die technische Doku-
mentation für Montage, Inbetriebnahme, Betrieb
und Instandhaltung des Bestellgegenstandes
mitzuliefern.

4.4 Der Auftragnehmer hat die am Verwendungsort
des Bestellgegenstandes geltenden gesetzl i-
chen, behördlichen und berufsgenossenschaftl i-
chen Vorschriften, Empfehlungen und Richtlinien
(Umweltschutz, Unfall- und Arbeitsschutz etc.)
einzuhalten.

4.5 Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vor-
gesehene Art der Ausführung, sonstige Vorgaben
des Bestellers, z.  B. für Material, Bearbeitungs-
verfahren, vom Besteller vorgeschriebene Unter-
lieferanten, die Güte vom Besteller beigestellter
Stoffe oder Bauteile oder die Leistungen anderer
Unternehmer, so hat er sie dem Besteller unver-
züglich, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten,
schriftlich mitzuteilen.

4.6 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur nach-
weislich qualifizierte Unterauftragnehmer einzu-
setzen und die technischen Vorschriften und ter-
minlichen Erfordernisse aus der Bestellung an
die Unterauftragnehmer weiterzugeben. Die Ver-
gabe von Unteraufträgen bedarf der vorherigen
Einwilligung des Bestellers, die dieser jedoch
nicht unbillig verweigern wird.

4.7 Der Auftragnehmer stellt den Besteller von allen
öffentlich- und privatrechtlichen Ansprüchen frei,
die gegen den Besteller wegen Nichtbeachtung

gesetzlicher Pflichten durch den Auftragnehmer -
gleich aus welchem Rechtsgrund - geltend ge-
macht werden. Insbesondere ist der Auftrag-
nehmer bei Einsatz von Leihpersonal allein dafür
verantwortlich, daß die Bestimmungen des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes eingehalten
werden, sowie dafür, daß die von ihm und seinen
Unterauftragnehmern eingesetzten Arbeitnehmer
im Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis sind.

4.8 Der Auftragnehmer wird seine Lieferungen
und/oder Leistungen soweit wie möglich und
zweckmäßig in der Werkstatt vormontieren.

4.9 Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, daß
seine Lieferungen und/oder Leistungen keinerlei
Export- oder Import-Beschränkungen, insbeson-
dere nach der Verordnung (EG) Nr. 3381/94 (EG-
dual-use-VO) und der Außenwirtschaftsverord-
nung (AWV) unterliegen. Andernfalls ist dem Be-
steller mit dem Angebot ein entsprechender
Hinweis ggf. mit Angabe der Ausfuhrlisten-
Position mitzuteilen.

5 Änderung des Bestellgegenstandes

5.1 Verlangt der Besteller Änderungen des Bestell-
gegenstandes oder Bestellumfanges, so hat der
Auftragnehmer dem Besteller unverzüglich et-
waige Mehr- bzw. Minderpreise und Terminaus-
wirkungen schriftlich mitzuteilen und nachzuwei-
sen. Die Mehr- und Minderpreise sind auf der
Kalkulationsbasis der Bestellung zu ermitteln.
Sind Einheitspreise vereinbart, so kann der Auf-
tragnehmer bei Reduzierung der Mengen nur
dann eine Erhöhung der Einheitspreise verlan-
gen, wenn er eine unzumutbare finanzielle Be-
lastung nachweist.

5.2 Die Parteien haben unter Berücksichtigung der
berechtigten beiderseitigen Interessen und ver-
traglichen Treuepflicht mit dem Ziel einer Eini-
gung über die Vertragsanpassungen zu verhan-
deln. Nach Einigung über die Vertragsanpas-
sungen stellt der Besteller eine schriftliche Zu-
satzbestellung über die verlangten Änderungen
und die Vertragsanpassungen aus.

5.3 Der Auftragnehmer wird jedoch, auch wenn noch
keine Einigung über die Vertragsanpassung er-
zielt worden ist, unverzüglich die verlangten Ände-
rungen bei vorläufig unveränderten Bedingungen
der Bestellung durchführen.

6 Arbeitsaufnahme, Genehmigungen

6.1 Für alle Fragen und Entscheidungen sowie zur Er-
teilung von Weisungen bezüglich Arbeitsaufnahme,
Arbeitsumfang und Arbeitsausführung sowie der
technischen Ausführung des Bestellgegenstandes
und des Verhaltens auf der Baustelle ist die Bau-
stellenleitung des Bestellers zuständig und berech-
tigt.
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6.2 Aufgrund von Anforderungen des Endkunden sowie
der Gegebenheiten auf der Baustelle können sich
Änderungen im Hinblick auf die zur Erstellung des
Bestellgegenstandes erforderlichen Arbeiten erge-
ben. Will der Besteller diese Änderungen ohne
Mehrpreis vom Auftragnehmer berücksichtigt haben,
so muß er sie dem Auftragnehmer spätestens bis zu
einem angemessenen Spätesttermin mitteilen, den
der Auftragnehmer ihm hierfür zu nennen hat. Der
Besteller wird dem Auftragnehmer bis zu diesem
Termin darüber eine aktualisierte Dokumentation auf
dem neuesten Stand, die ggf. auch solche Änderun-
gen hinsichtlich der Arbeiten des Auftragnehmers
enthält, übergeben.

6.3 Vor Beginn seiner Tätigkeit hat sich der Auftragneh-
mer über den Zustand etwa vorausgegangener Ar-
beiten zu informieren (insbesondere hinsichtlich
möglicher Auswirkungen auf die von ihm zu erbrin-
genden Arbeiten) und diesbezügliche Bedenken
dem Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Unterläßt der Auftragnehmer dies, so kann er keine
Ansprüche mehr gegen den Besteller wegen des
Zustandes etwa vorausgegangener Arbeiten geltend
machen.

7 Auftragsabwicklung

7.1 Leistungen und Gestellungen des Auftragnehmers

Dem Auftragnehmer obliegt die rechtzeitige Bereit-
stellung aller Materialien, Stoffe, Bauteile, Geräte,
Werkzeuge und Einrichtungen (inkl. der Organisation
deren Transports), die er für die Ausführung des Be-
stellgegenstandes benötigt, deren nicht verkehrsbe-
hindernde Lagerung auf der Baustelle in Absprache
mit der Baustellenleitung des Bestellers, die Ein-
haltung aller einschlägigen Gesetze, Verordnungen
und Vorschriften (z. B. der Baustellenordnung sowie
der behördlichen Unfallverhütungsvorschriften) auch
bzgl. Lagerung und ggf. Entsorgung sowie die Ge-
währleistung deren erstklassigen, sicheren,
einsatzbereiten Zustands und deren Eignung für ei-
ne sichere und wirtschaftliche Arbeit.

Bei Verletzung einer dieser Verpflichtungen sind die
betreffenden Gegenstände vom Auftragnehmer un-
verzüglich, für den Besteller kostenlos und ohne daß
hieraus Verzögerungen abgeleitet werden dürfen,
durch von der Baustellenleitung des Bestellers ge-
billigte Gegenstände zu ersetzen.

7.2 Arbeitssicherheit, Verhalten auf der Baustelle

7.2.1 Der Auftragnehmer muß alle notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen treffen und Sicherheits- sowie
sonstige Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Per-
sonen und Sachen vor Verletzungen oder Schäden
zu schützen, die bei der Ausführung seiner Leistun-
gen entstehen können, sowie sich zur Vermeidung
gegenseitiger Gefährdung mit anderen Unterneh-
mern auf der Baustelle koordinieren.

7.2.2 Nach Erteilung der Bestellung wird der Auftragneh-
mer dem Besteller einen schriftlichen Organisati-
onsplan, der Name, Anschrift, Telefon- und Fax-
nummer sowie E-Mail-Adresse aller für den Auftrag-
nehmer auf der Baustelle Führungspositionen aus-
übenden Personen (einschließlich des für die Ar-
beitssicherheit auf der Baustelle Verantwortlichen)
enthält, übergeben.

7.2.3 Alle nach Maßgabe der gesetzlichen und behördli-
chen Vorschriften meldepflichtigen Unfälle von Ar-
beitnehmern des Auftragnehmers und seiner Unter-
auftragnehmer sind der Baustellenleitung des Be-
stellers unverzüglich unter Schilderung des Unfall-
hergangs und der Ursachen mittels einer Kopie der
vorgeschriebenen Unfallanzeige mitzuteilen.

7.2.4 Das Fotografieren auf der Baustelle ist nur mit vorhe-
riger Genehmigung des Beste llers zulässig.

7.3 Personal des Auftragnehmers

7.3.1 Vor Beginn der Arbeiten ernennt der Auftragnehmer
einen geeigneten Baustellenleiter des Auftragneh-
mers, der die gesamte Verantwortung für die Ausfüh-
rung des Bestellgegenstandes trägt.

7.3.2 Die Abwesenheit des Baustellenleiters des Auftrag-
nehmers von der Baustelle ist der Baustellenleitung
des Bestellers vorher anzuzeigen. Für diesen Fall ist
vom Auftragnehmer ein geeigneter Stellvertreter mit
den gleichen Entscheidungsbefugnissen zu benen-
nen.

7.3.3 Der Auftragnehmer hat für die Ausführung des Be-
stellgegenstandes mindestens zu 50 % eigenes,
d. h. bei ihm angestelltes, Personal einzusetzen, es
sei denn die Bestellung legt eine höhere Eigenper-
sonalquote fest. Die Baustellenleitung des Auftrag-
nehmers hat zu 100 % aus eigenem Personal zu
bestehen.

7.3.4 Der Auftragnehmer hat auf eigene Kosten dafür zu
sorgen, daß stets eine ausreichende Verständi-
gungsmöglichkeit zwischen dem von ihm einge-
setzten Personal und dem Personal des Bestellers
gegeben ist.

7.3.5 Bei Nichtverfügbarkeit oder Arbeitsunfähigkeit eines
seiner Mitarbeiter auf der Baustelle wegen Unfall o-
der Krankheit für einen längeren Zeitraum als 4 Wo-
chen, auch wenn dies aufgrund der Verletzung oder
Erkrankung erst zu erwarten ist, oder bei Todesfall
eines seiner Mitarbeiter ist der Auftragnehmer be-
rechtigt und verpflichtet, auf eigene Kosten gleich-
wertigen Ersatz zu stellen.

7.3.6 Der Auftragnehmer hat gemäß § 1a des Arbeitneh-
merentsendegesetzes für alle auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland erbrachten Bauleis-
tungen im Sinne des § 211 Abs. 1 des dritten Bu-
ches des Sozialgesetzbuchs seinem Personal die
Mindestarbeitsbedingungen (z.  B. hinsichtlich Ar-
beitsentgelt, Dauer des Erholungsurlaubs, Urlaubs-
entgelt) eines für allgemeinverbindlich erklärten Ta-
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rifvertrages des Baugewerbes zu gewähren. Das gilt
auch für ausländische Auftragnehmer, selbst wenn
diese nur ausländisches Personal einsetzen. Für
die Einhaltung dieser Mindestarbeitsbedingungen
hat der Auftragnehmer dem Besteller gegenüber
auch hinsichtlich des Personals von ihm eingesetz-
ter Unterauftragnehmer einzustehen.

7.4 Arbeitszeit, Warte- und Ausfallzeiten, Tagesberichte

7.4.1 Der Auftragnehmer hat seine Arbeitszeit gemäß der
Baustellenordnung des Endkunden so einzurichten,
daß die termingerechte Fertigstellung des Bestell-
gegenstandes gewährleistet ist, und dabei die ge-
setzlichen Arbeitszeitvorschriften einzuhalten.

7.4.2 Der Auftragnehmer hat Warte- und Ausfallzeiten
soweit wie möglich zu minimieren. Er hat in seiner
Personalplanung zu berücksichtigen, daß Regie-
und Zusatzarbeiten, die nicht zum bisherigen ver-
traglichen Arbeitsumfang des Auftragnehmers gehö-
ren, auftreten können und von ihm auszuführen sind.

7.4.3 Warte- und Ausfallzeiten, die der Besteller zu vertre-
ten hat, werden nur vergütet, sofern der Auftragneh-
mer sofort nach ihrem Beginn die Baustellenleitung
des Bestellers schriftlich informiert hat. Eine Vergü-
tung für anerkannte Wartezeiten erfolgt nur für das
auf der Baustelle wartende Personal zu den Stun-
denverrechnungssätzen gemäß Bestellung.

7.4.4 Bei Montageunterbrechungen, die der Besteller zu
vertreten hat, kann
a) der Besteller vom Auftragnehmer verlangen, das

betroffene Personal abzuziehen
b) der Auftragnehmer das Personal abziehen, wenn

die Unterbrechung drei Wochen überschreitet.

In diesen Fällen hat der Besteller die Kosten des Ab-
ziehens sowie der späteren Rückkehr zur Arbeits-
stelle zu tragen.

7.4.5 Dem Auftragnehmer ist bekannt, daß seine Liefe-
rungen und Leistungen Teil einer zu errichtenden
komplexen Gesamtanlage werden. Er ist sich be-
wußt, daß i. d. R. mehrere Unternehmen gleichzeitig
auf der Baustelle tätig sein werden, somit hinsicht-
lich der Ausführung der Arbeiten gegenseitige Ab-
hängigkeiten auftreten und es daher einer Koordinie-
rung des Arbeitsablaufs mit anderen auf der Bau-
stelle arbeitenden Unternehmen bedarf, um gegen-
seitige Behinderungen möglichst zu vermeiden oder
zumindest gering zu halten. Der Auftragnehmer ak-
zeptiert, daß es insbesondere aufgrund dieser ge-
genseitigen Abhängigkeiten auf der Baustelle natur-
gemäß häufig zu - auch kurzfristigen - Planänderun-
gen und Änderungen der vorgesehenen Ausfüh-
rungsreihenfolge von Arbeiten kommt. Zusätzliche
Kosten aus einem nicht systematischen Arbeitsab-
lauf, Änderungen der vorgesehenen Ausführungs-
reihenfolge oder sonstigen Planänderungen kann
der Auftragnehmer daher nicht ersetzt verlangen.

7.4.6 Der Auftragnehmer hat der Baustellenleitung des
Bestellers täglich bis 10.00 Uhr seinen Perso-

nalstand namentlich zu melden.

7.5 Versicherungen

7.5.1 Der Auftragnehmer hat für die Dauer seiner Tätig-
keiten folgende Versicherungen in ausreichender
Höhe auf seine Kosten abzuschließen und aufrecht-
zuerhalten:

7.5.1.1 eine Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung,
wobei auch die gesetzliche Haftpflicht wegen
Schäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft
oder Wasser einschließlich Gewässer (Umwelt-
schäden) und alle sich daraus ergebenden weite-
ren Schäden abgedeckt sein müssen.

Die gesetzliche Haftpflicht aus Schadenereignis-
sen im Ausland ist mitzuversichern.

7.5.1.2 eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung für die auf
der Baustelle im Auftrag des Auftragnehmers be-
triebenen Fahrzeuge.

7.5.2 Der Auftragnehmer hat dem Besteller durch Vorla-
ge einer Versicherungsbestätigung den entspre-
chenden Nachweis obengenannter Versicherun-
gen zu erbringen.

8 Forderungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muß dem Besteller innerhalb
von sieben (7) Arbeitstagen schriftlich das Entstehen
eines Vorganges mitteilen, sofern er meint, hieraus
Ansprüche auf eine Vertragspreiserhöhung oder ei-
ne Terminänderung zu haben. Andernfalls verliert er
einen solchen Anspruch.

9 Technische Dokumentation

9.1 Ein Änderungs- oder Genehmigungsvermerk des
Bestellers in den technischen Dokumenten des Auf-
tragnehmers entbindet diesen nicht von seiner Ver-
antwortung für die darin enthaltenen Angaben, wie
z. B. Maße, Konstruktion, Berechnungen und Funkti-
on des Bestellgegenstandes.

9.2 Der Auftragnehmer muß auf von ihm vorgenommene
Änderungen in Zeichnungen und anderen Unterla-
gen den Besteller schriftlich hinweisen und diese für
jeden einzelnen Punkt deutlich kenntlich machen
und hierfür die Genehmigung des Bestellers einho-
len.

9.3 Sind vom Auftragnehmer gelieferte technische Do-
kumente fehlerhaft, auf deren Grundlage Ausrüstun-
gen vom Besteller oder vom Endkunden anderweitig
hergestellt und beschafft wurden, hat der Auftrag-
nehmer die technischen Dokumente auf seine Kos-
ten zu berichtigen und dem Besteller die Kosten für
deshalb erforderliche Änderungen, Reparaturen
und/oder Ersatz dieser Ausrüstungen zu erstatten.
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10 Termine, Fristen, Vertragsstrafen

10.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, selbst eine
Terminüberwachung durchzuführen. Es liegt in der
alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers, seine
Unterauftragnehmer so zu kontrollieren und zu steu-
ern, daß die vereinbarten Termine eingehalten wer-
den und jederzeit ein aktueller Soll-Ist-Status zur
Verfügung steht. Mögliche Verzögerungen oder
sonstige Schwierigkeiten, die die vereinbarten Ter-
mine gefährden, sind dem Besteller unverzüglich
bekanntzugeben. Diese Anzeige berechtigt jedoch
nicht zum Überschreiten vereinbarter Termine. Bei
schuldhaft nicht erfüllter Anzeigepflicht haftet der Auf-
tragnehmer für alle daraus entstehenden Schäden.
Gleichzeitig wird der Auftragnehmer dem Besteller
mitteilen, welche Beschleunigungsmaßnahmen
durchgeführt werden, um die vereinbarten Termine
einzuhalten.

10.2 Bei von ihm zu vertretenden Verspätungen hat der
Auftragnehmer auf eigene Kosten die erforderlichen
Beschleunigungsmaßnahmen zu treffen. Hierzu ge-
hören insbesondere verstärkter Personal- und
Sachmitteleinsatz, Mehrschichtarbeit, Überstunden,
Sondertransport nach Wahl des Bestellers sowie die
Kosten für die Überwachung oder Unterstützung
durch den Besteller. Verweigert der Auftragnehmer
trotz schriftlicher Mahnung zumutbare Beschleuni-
gungsmaßnahmen oder drohen unverhältnismäßi-
ge Schäden beim Besteller oder Dritten oder ist die
Betriebssicherheit der Anlage gefährdet, so kann der
Besteller den Bestellgegenstand auf Gefahr und
Kosten des Auftragnehmers ganz oder teilweise
selbst oder durch Dritte fertigstellen bzw. fertigstellen
lassen.

10.3 Vertragsstrafen für Terminverzug, sonstige verein-
barte Vertragsstrafen und Leistungsentschädigun-
gen können, auch ohne einen bei der Abnahme des
Bestellgegenstandes erklärten Vorbehalt, bis zur
Zahlung der Schlußrechnung vom Besteller geltend
gemacht werden. Die Geltendmachung eines dar-
über hinaus gehenden Schadensersatzanspruchs
wegen Verzug ist nicht ausgeschlossen. Rücktritt o-
der Kündigung lassen bereits entstandene Ansprü-
che auf Zahlung von Vertragsstrafen und Entschädi-
gungen unberührt.

10.4 Falls im Rahmen der Gesamtmontage Leistungen
durch mehrere Unternehmer auszuführen sind, ver-
pflichtet sich der Auftragnehmer zur Zusammenar-
beit und Koordination mit dem Besteller und den an-
deren Unternehmen auf der Baustelle dergestalt,
daß die vertraglichen Termine eingehalten werden.

11 Höhere Gewalt

11.1 Der Auftragnehmer haftet nicht für höhere Gewalt.
Das Ausschußwerden terminbestimmender Teile,
Verzögerungen bei Erfüllungsgehilfen, soweit bei
Erfüllungsgehilfen nicht Fälle höherer Gewalt vorlie-
gen, sowie Streiks sind keine Fälle höherer Gewalt.

11.2 Eintritt und Beendigung solcher Ereignisse, die
voraussichtliche Dauer der Verzögerung sowie
sonstige Folgen hat der Auftragnehmer unverzüglich
mitzuteilen und nachzuweisen. Diese Mitteilung ein-
schließlich Nachweis ist Voraussetzung für die An-
erkennung von Terminverschiebungen.

11.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle zumutbaren
Vorkehrungen und Maßnahmen zu ergreifen, um die
Auswirkungen höherer Gewalt möglichst gering zu
halten.

11.4 Dauert die höhere Gewalt mehr als drei Monate an,
so kann jede Partei die Bestellung schriftlich kündi-
gen. Der Besteller kann die Auslieferung ganz oder
teilweise fertiggestellter Teile des Bestellgegens-
tandes gegen Zahlung des anteiligen Preises ver-
langen.

12 Terminverfolgung, Inspektionen, Prüfungen

12.1 Bei Bestellung von Lieferungen mit Montage wird der
Auftragnehmer dem Besteller innerhalb eines Mo-
nats nach Zustandekommen der Bestellung einen
Terminplan für den vollständigen Bestellgegenstand
einreichen, worin alle Hauptarbeitsgänge vom Erhalt
der Bestellung bis zum Ende der vertraglichen Ver-
pflichtungen als Balkendiagramm aufgeführt sind.
Dieser Plan ist nach den Vorschriften des Bestellers
zu erstellen und vom Auftragnehmer dem Besteller
unaufgefordert jeweils am dritten Arbeitstag eines
Monats vierfach mit den eingetragenen Ist-Daten
einzureichen.

12.2 Der Besteller, der Endkunde und deren Beauftragte
sind berechtigt, beim Auftragnehmer bzw. bei des-
sen Unterlieferanten den Fortgang der Arbeiten zu
prüfen, insbesondere Termin- und Qualitätskontrol-
len durchzuführen. Zu diesem Zweck haben sie wäh-
rend der normalen Geschäftszeiten Zugang zu den
Fertigungsstätten sowie zu Zeichnungen und sons-
tigen Unterlagen, die zu dieser Beurteilung erforder-
lich sind. Der Auftragnehmer wird seine Unterliefe-
ranten entsprechend verpflichten. Der Auftragnehmer
trägt nur seine eigenen für solche Prüfungen anfal-
lenden Kosten.

12.3 Der Besteller, der Endkunde und deren Beauftragte
sind berechtigt, stichprobenweise zerstörungsfreie
Prüfungen (z. B. Röntgenprüfungen und Ultraschall-
prüfungen) durchzuführen. Bei berechtigter Bean-
standung trägt der Auftragnehmer die Kosten dieser
Prüfungen.

12.4 Werden durch vom Auftragnehmer zu vertretende
Mängel und/oder Fertigungs-/ Leistungsverzögerun-
gen wiederholte Kontrollen erforderlich, trägt der
Auftragnehmer die Kosten.

12.5 Wenn der Auftragnehmer abweichend vom Vertrag
seine Vorfertigung auf Fertigungsstätten außerhalb
der Baustelle verlagern will, ist die vorherige Einwil-
ligung des Bestellers notwendig.
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12.6 Prüfungen, Inspektionen, Freigaben oder Genehmi-
gungen durch den Besteller oder den Endkunden
entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner Ver-
antwortung oder Haftung für die Qualität des Bestell-
gegenstandes oder von seiner Gewährleistungs-
pflicht.

13 Beistellung

Soweit der Besteller oder der Endkunde Gegenstän-
de beistellt, darf der Auftragnehmer sie nur zur
Durchführung der Bestellung verwenden. Sie bleiben
Eigentum des Bestellers und sind vom Auftragneh-
mer als solche getrennt zu lagern, zu bezeichnen, zu
verwalten, sorgfältig zu verwahren und als fremdes
Eigentum auf seine Kosten zu versichern. Der Auf-
tragnehmer hat solche Beistellungen auf Mängel-
freiheit zu prüfen. Er ist für Beschädigung oder Ver-
lust von beigestelltem Material voll verantwortlich.

Material, das nicht, z. B. durch anerkannte Zeichnun-
gen und Stücklisten, als eingebaut nachgewiesen
ist, hat er zurückzugeben. Ist der Auftragnehmer dazu
wegen Verlust des Materials nicht in der Lage, wird
auf seine Kosten Ersatz für das verlorene Material
beschafft. Gehört die Materialverwaltung zum Ar-
beitsumfang des Auftragnehmers, hat er eine Mate-
rialbilanz zu erstellen mit Bezeichnung des erhalte-
nen Materials und Angaben mindestens zu Datum
der Materialbewegung (Erhalt, Einbau, Lagerung,
Rückgabe) und Status, d. h. eingebaut, eingelagert,
zurückgegeben.

14 Reserveteile

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Besteller bis
zum Ablauf der Nutzungsdauer des Bestellgegens-
tandes, maximal jedoch bis 10 Jahre nach Datum
der Bestellung, auf Wunsch Reserveteile zu ange-
messenen Preisen und im übrigen zu den Bedin-
gungen der Bestellung anzubieten.

15 Versand, Einlagerung

15.1 Teillieferungen und -leistungen bedürfen der aus-
drücklichen Einwilligung des Bestellers und sind als
solche in den Versanddokumenten klar zu kenn-
zeichnen.

15.2 Alle Versandpapiere sind ordnungsgemäß mit den
vom Besteller vorgeschriebenen Angaben zu verse-
hen, insbesondere mit Bestell- und Projektnummer,
Bestellposition, Planziffer, Abmessungen sowie
Stückzahl und Gewicht pro Position.

Verpackungs-, Markierungs- und Versandvorschrif-
ten des Bestellers sind zu beachten.

Der Besteller kann den Bestellgegenstand ohne
ordnungsgemäße Versandpapiere, Prüfpapiere oder
Abnahmezeugnisse zurückweisen.

15.3 Der Bestellgegenstand ist unter Beachtung der all-
gemeinen Transportvorschriften der Bahn oder Spe-
diteure in angemessener Verpackung zu versenden.
Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Bestellers
verpflichtet, durch Zusatzvereinbarung mit den von
ihm eingesetzten Transporteuren sicherzustellen,
daß die nicht mehr notwendige Verpackung bei Ü-
bergabe kostenfrei für den Besteller entfernt, zum
Auftragnehmer bzw. Hersteller zurücktransportiert
und dort verwertet wird.

15.4 Der Besteller kann - auch nach bereits erfolgter
Anzeige der Versandbereitschaft - vom Auftragneh-
mer verlangen, den Versand des Bestellgegenstan-
des zurückzustellen, wenn die Übernahme vorüber-
gehend unmöglich ist, und den Bestellgegenstand
auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers bis zu
3 Monate sachgerecht einzulagern.

Ist der Versand zahlungsauslösendes Ereignis, gilt
dieses Ereignis mit dem Verlangen des Zurückste l-
lens des Versandes als eingetreten. Die Zahlung ei-
ner fälligen Rate erfolgt jedoch nur gegen vorgezo-
gene Übereignung des Bestellgegenstandes an den
Besteller.

16 Abnahme

16.1 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Abnahme
des Bestellgegenstandes in Abweichung zu § 640
Abs. 1 Satz 3 BGB und § 641a BGB nur durch aus-
drückliche Erklärung der Abnahme durch den Be-
steller. Ein bloßer Verweis auf Incoterms-Klauseln -
auch wenn dieser in der Bestellung erfolgt - gilt kei-
nesfalls als anderweitige Vereinbarung in diesem
Sinne. Eine Werksabnahme oder Inspektion des
Bestellers gilt nicht als vertragliche Abnahme.

16.2 Voraussetzung für die Abnahme ist das Vorliegen
aller erforderlichen behördlichen Abnahmezeugnis-
se, die der Auftragnehmer beizubringen hat.

16.3 Alle für die Abnahme und die damit verbundenen
Tests erforderlichen Prüfgeräte und sonstigen
Hilfsmittel stellt der Auftragnehmer kostenlos und
trägt die bei der Abnahme entstehenden Sachkos-
ten. Auftragnehmer und Besteller tragen ihre dabei
entstehenden Personalkosten selbst.

16.4 Die Abnahme wird in einem Protokoll festgehalten.

16.5 Zeigt sich beim Abnahmeversuch, daß der Bestell-
gegenstand nicht vertragsgemäß ist, hat der Auf-
tragnehmer auf seine Kosten unverzüglich alle zur
vertragsgemäßen Herstellung notwendigen Maß-
nahmen durchzuführen. Die Kosten des vergebli-
chen Abnahmeversuchs, wie z. B. Personalkosten
des Bestellers, Kosten der Abnahmebehörden, trägt
der Auftragnehmer, sofern ihn ein Verschulden trifft.

16.6 Bei nicht wesentlichen Mängeln kann die Abnahme
nach alleiniger Entscheidung des Bestellers unter
dem Vorbehalt erfolgen, daß diese Mängel innerhalb
einer festzulegenden angemessenen Frist beseitigt
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werden. Der Besteller kann hierfür einen angemes-
senen Zahlungsrückbehalt vornehmen.

16.7 Die Abnahme des Bestellgegenstandes bedeutet
nicht den Verzicht des Bestellers auf ihm zustehende
Rechte, insbesondere Ansprüche wegen Sachmän-
geln, Schadensersatzansprüche aus Verzug, Ver-
tragsstrafen etc.

16.8 Der Besteller oder Endkunde ist berechtigt, den
Bestellgegenstand ganz oder teilweise probeweise
vor Abnahme in Gebrauch zu nehmen, sofern der
Auftragnehmer vorher informiert wird und er nicht un-
verzüglich aus wichtigem Grund widerspricht. Dies
bedeutet keine Abnahme oder Teilabnahme und hat
keine Auswirkungen auf Zeitraum oder Umfang der
Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers.

17 Sachmängelhaftung

17.1 Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, daß der
Bestellgegenstand frei von Mängeln ist, d. h. insbe-
sondere, daß er die in der Bestellung beschriebe-
nen Eigenschaften aufweist und einen zweckent-
sprechenden, sicheren und störungsfreien Betrieb
ermöglicht, dem neuesten anerkannten Stand der
Technik und Wirtschaftlichkeit, den maßgeblichen
technischen Unterlagen und den Vorschriften, Emp-
fehlungen und Richtlinien gemäß den Ziffern 3.3 und
4.4 entspricht.

17.2 Wegen der Besonderheiten des Anlagengeschäfts
kann eine Untersuchung und ggf. erforderliche Rüge
normalerweise erst nach Einbau und Inbetriebnah-
me des Bestellgegenstandes erfolgen. Eine Rüge
von Mängeln, Falschlieferung oder Mengenabwei-
chung gilt deshalb als rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich nach Öffnen der Verpackung, Einbau bzw. In-
gebrauchnahme erfolgt.

17.3 Wenn nicht in der Bestellung anders vereinbart,
beträgt die Gewährleistungsfrist für den Bestellge-
genstand 12 Monate ab Abnahme der Anlage durch
den Endkunden, längstens 36 Monate ab Abnahme
des Bestellgegenstandes durch den Besteller. Für
Mängelbeseitigung und Ersatzlieferung beginnt die
Gewährleistungsfrist jeweils neu und endet spätes-
tens 18 Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist
für den übrigen Bestellgegenstand.

17.4 Treten innerhalb der Gewährleistungsfrist Mängel an
dem Bestellgegenstand auf, hat der Besteller nach
seiner Wahl Anspruch, daß der Auftragnehmer diese
in Abstimmung mit dem Besteller unverzüglich durch
Mängelbeseitigung und/oder Ersatzlieferung kos-
tenlos beseitigt und sämtliche hierdurch verursach-
ten Mehrkosten trägt, insbesondere Material- und Ar-
beitskosten, Transport- und Wegekosten zum Ver-
wendungsort des Bestellgegenstandes sowie ggf.
Kosten der Demontage und neuer Montage. Der
Transport erfolgt nach Wahl des Bestellers.

17.4.1 Die Beseitigung der Mängel hat, soweit erforderlich,
mit verstärktem Personal- und Sachmitteleinsatz, im

Mehrschichtbetrieb oder im Überstundeneinsatz zu
geschehen. Soweit dies in dem Land, in dem die
Nachbesserungsarbeiten auszuführen sind, zuläs-
sig ist, hat die Mängelbeseitigung, soweit erforder-
lich, außerdem auch im Sonn- oder Feiertagseinsatz
zu erfolgen.

17.4.2 Werden im Rahmen der Gewährleistung Teile ge-
ändert oder durch andersartige ersetzt, so sind auch
die entsprechenden bereits gelieferten Reserveteile
kostenlos zu ändern bzw. zu ersetzen.

17.4.3 Kann der Bestellgegenstand wegen der Mängel
ganz oder teilweise nicht genutzt werden, so verlän-
gert sich die Gewährleistungsfrist um die Dauer der
Nutzungsunterbrechung.

In diesen Fällen hat der Auftragnehmer, soweit sinn-
voll, unverzüglich auf seine Kosten Provisorien zu
erstellen und bis zur endgültigen Mängelbeseitigung
aufrechtzuerhalten, um solche Nutzungsunterbre-
chungen abzuwenden.

17.4.4 Tritt ein gleichartiger Mangel trotz mehrmaliger
Nachbesserung wiederholt auf oder ist zu vermuten,
daß auch andere Teile des Bestellgegenstandes
von dem Mangel betroffen sind, so ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, die grundlegende Ursache der
Mängel auch an diesen Teilen durch geeignete
Maßnahmen, z. B. durch geänderte Konstruktion o-
der andere Werkstoffe, kostenlos zu beheben oder
einer vom Besteller verlangten, angemessenen
Verlängerung der Gewährleistungsfrist für die
betreffenden Teile zuzustimmen.

17.4.5 - Führt der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung
und/oder Ersatzlieferung trotz einer ihm gesetzten
angemessenen Frist nicht in angemessener Zeit
ordnungsgemäß durch, oder

- hat der Auftragnehmer die Leistung oder Nach-
erfüllung ernsthaft unrechtmäßig verweigert, oder

- ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, oder
- ist die Nacherfüllung für den Besteller unzumut-

bar, oder
- drohen unverhältnismäßige Schäden, oder
- ist die Betriebssicherheit der Anlage gefährdet,

kann der Besteller nach seiner Wahl:

17.4.5.1 die Mängelbeseitigung und/oder Ersatzlieferung
selbst durchführen oder durch Dritte durchführen
lassen (Ersatzvornahme). Die Kosten für diese
Maßnahme trägt der Auftragnehmer. Die Gewähr-
leistung des Auftragnehmers wird durch eine sol-
che Ersatzvornahme nicht berührt, soweit nicht die
Ersatzvornahme nachweislich mangelhaft durch-
geführt wurde.

oder

17.4.5.2 Minderung des vereinbarten Preises des Bestell-
gegenstandes in dem Verhältnis, in dem zur Zeit
des Vertragsschlusses der Wert des Bestellge-
genstandes in mangelfreiem Zustand zu seinem
wirklichen Wert gestanden haben würde, verlan-
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gen. Hat der Besteller bereits mehr als die gemin-
derte Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom
Auftragnehmer zu erstatten.

oder

17.4.5.3 Ersatz des vollen ihm durch Mängel des Bestellge-
genstandes entstandenen Schadens einschließ-
lich des Schadens, der außerhalb des Bestellge-
genstandes eintritt, und vergeblicher Aufwendun-
gen, verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Auftrag-
nehmer den Mangel nicht zu vertreten hat.

oder

17.4.5.4 vom Vertrag zurücktreten. Der Besteller kann auch
zurücktreten und zusätzlich Schadensersatz nach
Ziff. 17.4.5.3 verlangen. Der Besteller kann auch
vom Vertrag zurücktreten, wenn besondere Um-
stände vorliegen, die unter Abwägung der beider-
seitigen Interessen den sofortigen Rücktritt des
Bestellers rechtfertigen.

17.5 Die Ansprüche aus Ziffer 17 können auch bereits vor
der Abnahme geltend gemacht werden.

18 Produkthaftung, Pflichtverletzung

18.1 Der Auftragnehmer stellt den Besteller von An-
sprüchen aus Produzentenhaftung sowie auf-
grund des Produkthaftungsgesetzes frei, soweit
der Schaden durch einen Fehler des Bestellge-
genstandes verursacht ist. Der Auftragnehmer
trägt insoweit alle Kosten und Aufwendungen
einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung
und einer Rückrufaktion, es sei denn, die Ursa-
che für den Fehler lag nicht in seinem Verant-
wortungsbereich. Über Inhalt und Umfang der
durchzuführenden Rückrufmaßnahmen ist der
Auftragnehmer zu informieren.

18.2 Verletzt der Auftragnehmer schuldhaft eine Ver-
pflichtung aus oder in Zusammenhang mit der
Bestellung, so kann der Besteller Ersatz des
hierdurch entstandenen Schadens einschließlich
des Schadens, der außerhalb des Bestellge-
genstandes eingetreten ist, verlangen, es sei
denn, der Auftragnehmer hat die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten. Der Besteller wird abweichend
davon jedoch Ansprüche wegen Produktions-
ausfall oder entgangenen Gewinn nur geltend
machen, wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
des Auftragnehmers vorliegt oder der Besteller
seinerseits von Kunden oder von Dritten deswe-
gen in Anspruch genommen wird oder diese
Schäden durch eine Versicherung des Auftrag-
nehmers abgedeckt sind.

19 Rechte Dritter

19.1 Der Auftragnehmer garantiert, daß der Bestellge-
genstand und dessen Nutzung am Verwendung-
sort keine Rechte Dritter verletzt.

19.2 Wird der Besteller von einem Dritten deswegen
in Anspruch genommen, so ist der Auftragneh-
mer verpflichtet, den Besteller von diesen An-
sprüchen freizustellen, ihm den entstehenden
Schaden und Aufwendungen zu ersetzen
und/oder vom Berechtigten die erforderlichen
Rechte zu erwirken.

20 Geheimhaltung, Eigentum

20.1 Unterlagen, Daten und Gegenstände, die der
Auftragnehmer vom Besteller zur Ausführung der
Bestellung erhält, bleiben Eigentum des Bestel-
lers und sind einschließlich der darin enthalte-
nen oder verkörperten technischen und kauf-
männischen Informationen vertraulich zu behan-
deln. Sie dürfen ohne Einwilligung des Bestellers
weder kopiert, veröffentlicht, Dritten zugänglich
gemacht werden, noch außer im Rahmen der
Bestellung benutzt werden. Sie sind auf Wunsch
des Bestellers unverzüglich an diesen zurückzu-
geben bzw. von den Datenträgern des Auftrag-
nehmers zu löschen. Der Auftragnehmer wird
sein Personal entsprechend anweisen und ver-
pflichten.

20.2 Alle Zeichnungen, Datenträger und sonstigen
Unterlagen, die der Auftragnehmer im Rahmen
der Bestellung anfertigt, gehen in das Eigentum
des Bestellers über.

21 Veröffentlichungen, Werbung

Ohne Einwilligung des Bestellers darf der Auf-
tragnehmer keine Veröffentlichungen im Zu-
sammenhang mit der Bestellung oder der Anla-
ge machen oder veranlassen. Dies gilt auch für
die Verwendung als Referenz.

22 Sistierung, Kündigung

22.1 Der Besteller kann jederzeit durch schriftliche
Mitteilung an den Auftragnehmer die weitere
Ausführung der Bestellung sistieren oder kündi-
gen. Bei Erhalt dieser Mitteilung hat der Auftrag-
nehmer
a) die Arbeiten am Bestellgegenstand einzu-

stellen,
b) keine weiteren Aufträge an Dritte bezüglich

des Bestellgegenstandes zu erteilen,
c) sich zu bemühen, die sofortige Stornierung

bzw. Sistierung von Aufträgen, die er Dritten
bezüglich des Bestellgegenstandes erteilt
hat, zu erreichen, sofern vom Besteller ver-
langt,

d) für die Ausführung der Bestellung beschafftes
oder reserviertes Material, alle in Arbeit be-
findlichen oder fertiggestellten Lieferungen
und Leistungen, ob bei sich oder seinen Un-
terlieferanten, bis zu weiteren Weisungen des
Bestellers zu s ichern,
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e) die Weisungen des Bestellers bezüglich die-
ser Lieferungen und Leistungen zu beachten.

22.2 Kündigt der Besteller aus beim Endkunden lie-
genden Gründen (z. B. Zahlungseinstellung oder
Vertragsstornierung), so hat der Auftragnehmer
Anspruch auf Zahlung des anteiligen Preises für
die vertragsgemäß ausgeführten Lieferungen
und Leistungen, zuzüglich eines angemessenen
Gemeinkostenanteils für den nicht ausgeführten
Teil des Bestellgegenstandes sowie der nach-
gewiesenen, angemessenen Kosten der Ein-
stellung der Ausführung der Bestellung.

22.3 Bei Sistierung bzw. Wiederaufnahme der Arbei-
ten kann der Auftragnehmer Ersatz der hierdurch
entstehenden, angemessenen und nachzuwei-
senden Mehrkosten sowie eine angemessene
Terminverschiebung verlangen.

22.4 Kündigt der Besteller aus Gründen, die der Auf-
tragnehmer zu vertreten hat, kann der Besteller
wahlweise
- Lieferung bzw. Übernahme der bereits fertig-

gestellten Lieferungen und Leistungen ver-
langen und die noch nicht fertiggestellten
Lieferungen und Leistungen auf Gefahr und
Kosten des Auftragnehmers wahlweise
selbst oder durch Dritte fertigstellen und lie-
fern. Ziff. 17.4.5.1 Satz 3 gilt entsprechend. Für
die Lieferungen und Leistungen, die vom Be-
steller übernommen werden, erhält der Auf-
tragnehmer den anteiligen Preis der Bestel-
lung, abzüglich etwaiger Mehrkosten und
Aufwendungen, die dem Besteller durch die
anderweitige Fertigstellung entstanden sind;

oder

- auf die Leistung des Bestellgegenstandes
verzichten und Schadensersatz statt der
Leistung verlangen. Die Kosten für einen et-
waigen Abbau, Abtransport und sonstige im
Zusammenhang mit der Kündigung entste-
hende Kosten trägt der Auftragnehmer. Der
Besteller kann den Bestellgegenstand kos-
tenlos solange benutzen, bis eine Ersatzlö-
sung betriebsbereit ist, längstens jedoch
12 Monate. Ferner hat der Auftragnehmer
dem Besteller sämtliche geleisteten Zahlun-
gen Zug um Zug gegen Rückgabe des Be-
stellgegenstandes bzw. der betreffenden
Teile rückzuerstatten.

Als Kündigungsgründe, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, gelten insbesondere

- Zahlungseinstellung durch den Auftragneh-
mer,

- Antrag auf Eröffnung des Vergleichs- oder In-
solvenzverfahrens über das Vermögen des
Auftragnehmers,

22.5 Im Falle der Kündigung wird der Auftragnehmer
sämtliche Zeichnungen, Pläne, Datenträger und

sonstigen technischen Unterlagen, die im Zu-
sammenhang mit der Bestellung von ihm erstellt
oder ihm übergeben wurden, dem Besteller un-
aufgefordert aushändigen. Ferner ist der Bestel-
ler berechtigt, in die vom Auftragnehmer zur
Durchführung der Bestellung geschlossenen
Verträge einzutreten.

23 Abgaben, Zahlung, Rechnungsstellung, Bürg-
schaft, Aufrechnung, Zahlungsverzug, Abtre-
tung

23.1 Der Auftragnehmer trägt die Kosten für alle Zölle,
Steuern und behördlichen Abgaben jeglicher Art,
insbesondere auch Steuern und Abgaben für
Gehalt, Lohn und sonstige Vergütungen, die bei
der Ausführung des Bestellgegenstandes anfa l-
len.

23.2 Grundlage für die Abrechnung von Einheitspreis-
bestellungen ist die prüffähige Berechnung der
Materialmengen (sog. Massenberechnung).
Werden vereinbarungsgemäß mehrere Zah-
lungsanforderungen gestellt, so sind in den
Massenberechnungen die bis zum vertraglich
vereinbarten Ende der Abrechnungsperiode aus-
geführten Massen des Abrechnungszeitraums
und die Gesamtmassen der Einzelleistungen
anzugeben.

Die Baustellenleitung des Bestellers attestiert
durch ihre Unterschrift auf dem Aufmaßblatt nur
die Richtigkeit der Massen im Zusammenhang
mit den beschriebenen Leistungen. Die Über-
prüfung der angegebenen Leistungspositionen
und sämtlicher Preise auf Übereinstimmung mit
dem Aufmaß bleibt der späteren Rechnungs-
prüfung vorbehalten.

Die Massenberechnungen von Einzelleistungen
sind unmittelbar nach Fertigstellung der Einzel-
leistungen aufzustellen und an die Baustellen-
leitung des Bestellers, unabhängig von der
Rechnungslegung, entsprechend dem Baufort-
schritt einzureichen.

23.3 Stundenlohnarbeiten werden über Stunden-
nachweis abgerechnet. Stundennachweise sind
arbeitstäglich aufzustellen und der Baustellen-
leitung des Bestellers zur Bestätigung bis 10.00
Uhr des der Ausführung folgenden Arbeitstages
vorzulegen. Aus dem Stundennachweis müssen
die Bestellnummer, der Ausführungsort und die
genaue Beschreibung der durchgeführten Arbei-
ten, die Namen und Qualifikation der Ausführen-
den, die Anzahl der von ihnen geleisteten Ar-
beitsstunden sowie der Name des Auftragertei-
lenden hervorgehen. Sofern Reisestunden zu
vergüten sind, dürfen diese nicht in den nachge-
wiesenen Arbeitsstunden enthalten sein. Vom
Auftragnehmer beigestellte Materialien, Werk-
zeuge und Hilfseinrichtungen werden nur dann
vergütet, wenn dies gemäß Bestellung vorgese-
hen ist und sie auf einem separaten Aufmaßblatt
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erfaßt sind. Arbeiten, für die ein Pauschalpreis
vereinbart wurde, werden nur bezahlt, wenn die
Durchführung der Arbeiten vom Auftragnehmer
nachgewiesen wird.

23.4 Zahlungsanforderungen, Rechnungen sowie
Gut- und Lastschriftanzeigen sind prüffähig unter
Angabe der Bestellnummer in dreifacher Ausfer-
tigung und an die Abteilung Rechnungsprüfung
des Bestellers adressiert einzureichen. Die Um-
satzsteuer ist separat auszuweisen. Weiterhin ist
die Umsatzsteuernummer des Auftragnehmers
in der Rechnung anzugeben.

23.5 Zahlungsvoraussetzung ist außerdem, daß alle
zahlungsauslösenden Ereignisse der betreffen-
den wie auch der vorhergehenden Raten erfüllt
sind.

23.6 Ist vereinbart, daß ein Gewährleistungseinbehalt
gegen Bürgschaft abgelöst werden kann, kann
der Besteller die Ablösung des Einbehalts ab-
lehnen, solange ihm gegenüber der Endkunde
wegen des Bestellgegenstandes Zahlungen zu-
rückbehält.

23.7 Der Auftragnehmer kann nur mit seinen vom Be-
steller nicht bestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Forderungen gegen Forderungen des
Bestellers aufrechnen.

Der Besteller kann nicht nur mit seinen eigenen
Gegenforderungen, sondern aufgrund der ihm
erteilten Ermächtigungen auch mit sämtlichen
Forderungen anderer zum LINDE-Konzern gehö-
renden Gesellschaften (§ 18 AktG) gegen die
Forderungen des Auftragnehmers aufrechnen.
Sind die Forderungen verschieden fällig, so wer-
den die Forderungen des Bestellers insoweit
spätestens mit der Fälligkeit der Verbindlichkei-
ten des Bestellers fällig und mit Wertstellung ab-
gerechnet.

23.8 Schlußrechnungen sind, wenn in der Bestellung
nicht anders vereinbart, innerhalb von 4 Wochen
nach Abnahme des Bestellgegenstandes, auf-
gegliedert nach den in der Bestellung genannten
Planziffern und allen bisher einzeln eingereichten
Rechnungen mit Rechnungsnummer, -datum, -
summe, Rückbehaltssumme sowie mit der Ge-
samtsumme der Rückbehalte, fälligen Zahlun-
gen und Umsatzsteuer einzureichen. Außerdem
ist, soweit vorhanden, das gemeinsam vom Auf-
tragnehmer und Besteller unterzeichnete Proto-
koll über die mechanische Fertigstellung zum
Zwecke der Freigabe der Zahlung beizufügen.

Die Zahlung der Schlußrechnung enthebt den
Auftragnehmer nicht von seinen vertraglichen
Pflichten und Gewährleistungen.

23.9 Der Besteller kommt ausschließlich dann in
Verzug, wenn er nach Ablauf von 30 Tagen ab
Fälligkeit der Zahlung und Zugang der Rech-
nung auf eine Mahnung des Auftragnehmers

nicht bezahlt oder wenn er zu einem in der Be-
stellung kalendermäßig bestimmten Zahlungs-
zeitpunkt nicht bezahlt.

23.10 Als Verzugszinssatz bei Zahlungsverzug des Be-
stellers werden 5 % pro Jahr vereinbart, sofern
der Auftragnehmer nicht einen höheren Verzugs-
schaden nachweist.

23.11 Die Abtretung von Forderungen gegen den Be-
steller bedarf zu ihrer Wirksamkeit dessen Zu-
stimmung, die er nur bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes verweigern wird.

24 Teilunwirksamkeit

Sollte eine Bestimmung dieser Einkaufsbedin-
gungen oder sonstige Bestandteile der Beste l-
lung unwirksam und/oder nicht durchführbar sein
oder zukünftig werden, so wird die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen dadurch nicht be-
rührt.

25 Erfüllungsort

Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes
ergibt, ist Erfüllungsort die Baustelle.

26 Anwendbares Recht

Auf den Vertrag findet ausschließlich das Recht
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung,
jedoch unter Ausschluß des Konfliktrechts, der
Haager Einheitlichen Kaufgesetze und des Wie-
ner UNCITRAL-Kaufrechtsabkommens (CISG).

27 Gerichtsstand/Schiedsgericht

27.1 Für Auftragnehmer mit Hauptgeschäftssitz  in der
EU, Norwegen, Polen, Island oder der Schweiz:

Gerichtsstand für alle sich aus oder in Zusam-
menhang mit dem Vertrag ergebenden Streitig-
keiten ist München. Der Besteller ist auch be-
rechtigt, an jedem für den Auftragnehmer be-
gründeten Gerichtsstand zu klagen.

27.2 Für Auftragnehmer mit Hauptgeschäftssitz au-
ßerhalb der in Ziff. 27.1 genannten Staaten:

Alle sich aus oder in Zusammenhang mit die-
sem Vertrag ergebenden Streitigkeiten werden
nach der Schiedsordnung der Internationalen
Handelskammer, Paris, von einem oder mehre-
ren gemäß dieser Ordnung bestellten Schieds-
richtern unter Zugrundelegung deutschen Pro-
zeßrechts und unter Ausschluß des ordentlichen
Rechtsweges endgültig entschieden.

Das Schiedsgericht tagt in München in deutscher
Sprache.


